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Die Richtlinien sind abrufbar unter www.samw.ch/Ethik. 
Ein Folienset mit einem Musterreferat sowie weitere Unterlagen 
sind dort ebenfalls erhältlich. Bei Fragen oder Unklarheiten kann 
man sich gerne an die Beratende Kommission zur Umsetzung 
der Richtlinien «Zusammenarbeit Ärzteschaft-Industrie» wenden.
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Im Qualitätszirkel 
bezahlen wir 
unser Essen selbst.

Die Zusammenarbeit von Ärztinnen und Ärzten mit 
der Industrie ist seit langem etabliert, liegt grundsätzlich 
im Interesse einer guten Gesundheitsversorgung und 
trägt vielfach zu einer Mehrung des Wissens bei. Diese 
Zusammenarbeit kann jedoch Interessenkonfl ikte 
und Abhängigkeiten mit sich bringen oder in Ausnah-
mefällen sogar zu Konfl ikten mit dem Gesetz führen.

Für die Ärzte in Forschung, Klinik und Praxis geht es 
bei der Zusammenarbeit mit der Industrie nicht nur um 
eine Frage des Rechts, sondern auch um eine zentrale 
Frage der Berufsethik. 

Indem die Ärzteschaft für sich selber Leitplanken formu-
liert, welche die bestehenden Vorschriften präzisieren 
und ergänzen, unterstreicht sie ihren Willen zur Unab-
hängigkeit und Glaubwürdigkeit.

Die Schweizerische Akademie der Medizinischen 
Wissenschaften (SAMW) hat 2006 die Richtlinien 
«Zu sam menarbeit Ärzteschaft-Industrie» veröffent-
licht. Diese halten unter anderem fest:

III.    

Ärzte in Klinik, Praxis und Forschung nehmen ohne 
entsprechenden Vertrag oder adäquate Gegenleis-
tung von der Industrie keine persönlichen Geld- 
oder Naturalleistungen entgegen, die das Mass 
fi nanziell unbedeutender kleiner Anerkennungen 
übersteigen.  

Artikel 38 der FMH-Standesordnung hält fest, dass 
«die Annahme von Geschenken […] oder von an-
deren Vorteilen [...] von Dritten, die den Arzt oder die 
Ärztin in ihren ärztlichen Entscheidungen beein-
fl ussen können und das übliche Mass kleiner Aner-
kennungen übersteigen, [...] unzulässig» ist.

Halten Sie das auch so?




